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Für die Betreiber von Biogasanlagen kann 
es verschiedene Gründe geben, um einen 
oder mehrere Fermenter zu öffnen und eine 
Leerung bzw. Reinigung durchführen zu las-
sen. Dazu gehören z. B. Abnutzungen oder 
Schäden an Rührwerken, die Entfernung 
von Sinkschichten, Probleme mit der Hei-
zung oder die Innenrevision der Behälter im 
Rahmen der Prüfpflichten des anlagenbezo-
genen Gewässerschutzes. 
 
Das Begehen oder Reinigen eines Fermen-
ters birgt Gefahren für Leib und Leben. Um 
diesen Gefahren angemessen zu begeg-
nen, sind umfangreiche Kenntnisse und ei-

ne spezielle Ausrüstung erforderlich. Solche 
Arbeiten müssen daher grundsätzlich an 
einen Fachbetrieb nach Wasserhaushalts-
gesetz (WHG)/Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen (AwSV) vergeben werden. 
 
Die vorliegende Fachinformation richtet sich 
an Anlagenbetreiber und soll einen groben 
Überblick darüber geben, welche Gefahren 
im Rahmen einer Fermenterreinigung auf-
treten können, weshalb die Fachbetriebs-
pflicht gemäß AwSV von Relevanz ist und 
welche allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen 
zu berücksichtigen sind. 
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Nachfolgend werden die wichtigsten Gefah-
ren und Verhaltensregeln dargestellt. Da 
jede Biogasanlage im Detail unterschiedlich 
aufgebaut ist, müssen Sie als Betreiber vor 
dem Beginn der Arbeiten im Gärbehälter 
gemeinsam mit dem Fachbetrieb eine indivi-
duelle Gefährdungsbeurteilung vornehmen. 
Aus dieser ergeben sich dann die zu ergrei-
fenden Maßnahmen. 

Welche Gefahren können bei Arbeiten in 
den Gärbehältern auftreten? 
 
► Gefährliche Gase: 

Methan: Explosionsgefahr; 
Kohlendioxid: Erstickungsgefahr; 
Ammoniak und Schwefelwasserstoff: 
Vergiftungsgefahr, Explosionsgefahr; 

► Fehlen von Sauerstoff: Erstickungsge-
fahr; 

► Öffnungen an der Oberseite von Fer-
mentern mit Massivdecke: Absturzge-
fahr; 

► Gefahr für im Behälter arbeitende Per-
sonen durch herabstürzende Teile 
(Teile der Deckenkonstruktion, Werk-
zeuge, Material etc.)  

► Erhöhte Temperaturen und Luftfeuch-
tigkeit, aber auch mangelnde Standsi-
cherheit sowie herabfallende Substrat
- oder Schwefelfetzen können zusätz-
lich das Arbeiten im Fermenter er-
schweren; 

► Instabiler Bretterbelag / verrostete Nä-
gel bzw. Befestigungsmaterial: Durch-
bruchgefahr. 

Im Vordergrund der Gefährdung stehen die 
gefährlichen Gase. Diese, insbesondere der 
Schwefelwasserstoff, können auch während 
der Arbeiten binnen Sekunden freigesetzt 
werden, solange sich noch Flüssigkeit im 
Gärbehälter befindet. 
 
Dem Einsteigen in den Behälter mit Atem-
schutz ist stets das Arbeiten ohne Atem-
schutz, jedoch bei ausreichender Belüftung 
und Überwachung vorzuziehen! Ist dies 
nicht möglich, muss ein geeigneter Atem-
schutz gemäß Gefährdungsbeurteilung ge-
tragen werden. Das Tragen von Atemschutz 
ist körperlich belastend und kann die Pflicht 
zu arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersu-
chungen auslösen. 
 
Als Auftraggeber müssen Sie zudem sicher-
stellen, dass während der Arbeiten eine ge-
eignete Rettungskette vorgehalten wird, 
falls es dennoch zu einem Unfall kommen 
sollte. 
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3. Geeignete Fachbetriebe für die Fermenterreinigung 

Wie oben erwähnt ist die Fermenterinnen-
reinigung aufgrund der Vorgaben des anla-
genbezogenen Gewässerschutzes (§ 45 
AwSV) von einem sog. WHG-Fachbetrieb 
durchzuführen. WHG-Fachbetriebe sind 
nach § 62 AwSV von einer Sachverständi-
genorganisation oder Güte- und Überwa-
chungsgemeinschaft zertifizierte und über-
wachte Betriebe, weshalb eine selbständige 
Durchführung der Fermenterinnenreinigung 
in der Regel nicht in Frage kommt.  

Die entsprechenden Fachfirmen verfügen 
über die notwendige Sachkunde, Gütesi-
cherung bzw. Überwachung und über ent-
sprechendes Gerät, z. B. Hochleistungs-
saugbagger und die sonstigen benötigten 
Arbeitsmittel. Bundesweit sind solche Fir-
men flächendeckend im Einsatz. Das Bran-
chenfernsprechbuch oder das Internet sind 
geeignete Informationsquellen. 

Abb. 1: Der Einsatz mobiler Hochleistungssauggeräte zur Entfernung der Ablagerungen im Gärbehälter er-

leichtert die Arbeit und minimiert die Entstehung von gefährlichen Gasen (Quelle: LLH).  
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Die Erfahrungen, die die landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaften bei zurücklie-
genden Fermenterreinigungen gesammelt 
haben, lassen sich zu folgenden wichtigen 
Hinweisen zusammenfassen: 

7 

4. Hinweise zu vorbereitenden Arbeiten für die Reinigung von       
Gärbehältern 

► Gleichzeitig sind alle Zu- und Ablei-
tungen für Substrat abzusperren, ins-
besondere die Überläufe (z. B. Gülle-
/Substratüberlauf) und sonstige Ver-
bindungen zu anderen Behältern. Es 
ist zu prüfen, ob die geschlossenen 
Schieber auch dicht sind und kein 
Gas oder Flüssigkeit nachströmen 
kann. 

► Müssen Leitungen behelfsmäßig ver-
schlossen werden, so dürfen nur ge-
eignete und in Fachkreisen anerkann-
te Hilfsmittel verwendet werden. Spiel-
zeuggummibälle zum Verschließen 
von Gas- oder Substratleitungen sind 
ungeeignet, da die Dichtfläche nur 
wenige Millimeter beträgt. Hier sind 
nur in Fachkreisen anerkannte Hilfs-
mittel wie z.B. aufblasbare Gas-
Absperrblasen etc. geeignet. Deren 
Sitz und Dichtheit ist zu überwachen. 

► Geschlossene Schieber und auch ab-
geschaltete elektrische Anlagen sind 
gegen versehentliches Öff-
nen/Wiedereinschalten zu sichern. 
Alle beteiligten Personen, wie Be-
schäftigte, Familienangehörige und 
sonstige am Hof befindliche Personen 
sollten über die stattfindenden Arbei-
ten und Gefahren informiert sein.  

 

 

 

 

 

► Als Auftraggeber muss der Betreiber 
der Biogasanlage einen geeigneten 
WHG-Fachbetrieb auswählen, eine 
weisungsbefugte Aufsichtsperson be-
nennen, bei Bedarf (Zusammenarbeit 
mehrerer Fachfirmen) einen Koordina-
tor benennen sowie den/die Fachbe-
trieb(e) einweisen und die Einweisung 
mittels Erlaubnisschein dokumentie-
ren.  

► Der Anlagenbetreiber erstellt in Zu-
sammenarbeit mit dem Fachbetrieb 
eine anlassbezogene Gefährdungsbe-
urteilung (Abstimmung und Planung 
erforderlicher Arbeitsschutz- und im 
Notfall durchzuführender Rettungs-
maßnahmen).   

► Während der Arbeiten ist ein Frei-
gabesystem zu verwenden und es 
sind Gaswarngeräte vorzuhalten. 

► Gegebenenfalls ist zudem ein AwSV-
Sachverständiger zwecks turnusmäßi-
ger Innenprüfung der Behälter zu be-
stellen. 

► Vorbereitend sollten mindestens eine 
Woche vor der Öffnung des Gärbehäl-
ters die Fütterung, die Beheizung des 
Fermenters und gegebenenfalls die 
Lufteinblasung zur Entschwefelung 
eingestellt werden, um die mikrobielle 
Aktivität und damit die Gasbildung ab-
klingen zu lassen. 

  



Fachinformation - bfb11 - Ausgabe 2019 

Fermenterreinigung 

 

 

8 

Bedarf ist ein Rettungsgeschirr zu ver-
wenden. 

► Im Zuge der Belüftung treten explosi-
onsfähige Biogas-Luft-Gemische auf. 
Ein saugendes Gebläse muss daher 
explosionsgeschützt ausgeführt sein. 
Empfehlenswert ist deshalb eine An-
ordnung mit drückendem Gebläse und 
ausreichendem Abstand (Rohr-
zuleitung) zu den Lüftungsöffnungen. 
Dieses Gebläse muss dann nicht 
zwingend explosionsgeschützt sein. 
Die explosionsgefährdeten Bereiche 
sind abzuschranken und dürfen nur 
von autorisierten Personen betreten 
werden. 

► Wird flüssiges Gärsubstrat bereits an 
den Tagen unmittelbar vor dem Öff-
nen weitest möglich abgepumpt, darf 
keine Luft von außen eindringen. Hier-
bei ist insbesondere an die Abdich-
tung der Eintragsvorrichtung für Fest-
stoffe zu denken, sobald der Substrat-
spiegel unter die Hülse der Stopf-
schnecke abgesenkt wird. Dies ver-
hindert die mögliche Entstehung eines 
explosionsfähigen Biogas-Luft-
Gemisches. Eine vollständige Entlee-
rung ist so aber nicht möglich, da hier-
bei ein Unterdruck entstehen würde. 

► Der Abschluss der Fermenterreini-
gung ist entsprechend schriftlich zu 
dokumentieren (Was wurde wie gerei-
nigt? - Dokumentation ggf. vom Fach-
betrieb anfordern!). 

 

► Wenn die Gasbildung weitestgehend 
zum Erliegen gekommen ist, wird das 
noch vorhandene Biogas bis zum Er-
reichen des atmosphärischen Drucks 
abgesaugt und verwertet oder abgefa-
ckelt. Nun wird der zu entleerende Be-
hälter vom Gassystem getrennt. Die 
folgenden Schritte zur Belüftung und 
Entleerung des Behälters sollten in-
nerhalb eines Arbeitstages erfolgen. 
Entsprechend muss die Pumpe, mit 
der das Gärsubstrat aus dem Behälter 
gefördert wird geeignet sein, den Be-
hälter innerhalb von maximal sechs 
Stunden zu entleeren. Bei Verzöge-
rung der Entleerung kann es zur er-
neuten Gasbildung und zur Entmi-
schung des Substrates kommen. 

► Vor dem Öffnen des Behälters müs-
sen sämtliche Rührwerke sowie alle 
elektrischen Einrichtungen im Bereich 
der Öffnungen des zu entleerenden 
Behälters allpolig von der Stromver-
sorgung getrennt werden, da während 
der Entlüftung der explosionsgefährli-
che Bereich durchlaufen wird. Ab die-
sem Zeitpunkt hat eine technische Be-
lüftung zu erfolgen. Hierbei sind gege-
benenfalls immissionsschutzrechtliche 
Vorgaben zu beachten. Auch kann es 
ratsam sein, die Nachbarschaft über 
mögliche Geruchsbelästigungen in 
Kenntnis zu setzen. 

► Vor dem Öffnen sollte bei höher gele-
genen Behältern und deren Öffnun-
gen ein sicherer Bedienstand (Gerüst) 
geschaffen werden. Für Arbeiten in 
explosionsgefährdeten Bereichen 
müssen die Beschäftigten über aus-
reichende Fachkunde bzw. eine ent-
sprechende Unterweisung verfügen. 
Die persönliche Schutzausrüstung 
sollte aus antistatischen Arbeitsschu-
hen, schwer entflammbarer, antistati-
scher, langärmeliger Arbeitskleidung 
(Schweißschutzkleidung) und Arbeits-
schutzhandschuhen bestehen. Bei 
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► Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen: 
Praxistag Fermenterreinigung,            
Video zur Fermentersanierung 2017 am 
Landwirtschaftszentrum Eichhof, Bad 
Hersfeld. Veröffentlicht am 15.01.2018, 
https://youtu.be/hgnwfcvGhD0,           
Zugriff: 27.03.2019 

 
► Informationen der Sozialversicherung für 

Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) zur Fermenterreinigung: 
http://www.svlfg.de/30-
praeven-
tion/prv051_fachinfos_a_z/prv0501-
allge-
mein/08_biogasanlagen/06_checkliste/in
dex.html; Zugriff: 27.03.2019 

 
► Berufsgenossenschaft Energie Textil 

Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM): 
Beauftragung von Fremdfirmen. 
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-
gesundheits-
schutz/brancheninformationen1/energiev
ersorgung/biogas/beauftragung-von-
fremdfirmen, Zugriff: 27.03.2019 

 
► Fachverband Biogas e.V.: Arbeitshilfe A-

001 – Sicheres Arbeiten in Fermentern. 
Stand Juli 2013. 
https://www.biogas.org/edcom/webfvb.ns
f/id/DE_A-001-Sicheres-Arbeiten-in-
Fermentern/$file/A-
001_Sicheres%20Arbeiten%20in%20Fer
mentern_Arbeitshilfe.002.pdf, Zugriff: 
26.03.2019 

 
Weitere Vorlagen zu Einweisungsprotokol-
len, Mustergefährdungsbeurteilungen etc. 
sind auch auf den Webseiten des Fachver-
band Biogas e.V. verfügbar: 
www.biogas.org. 

5. Weiterführende Informationsquellen 

___________________ 
 

Zitiervorlage: Sühler, G., W. Klein, M. Effenberger, 

M. Maciejczyk und M. Barth (2019): Fermenterreini-

gung - aber sicher! In: Biogas Forum Bayern bfb11, 

Hrsg. ALB Bayern e.V., https://www.biogas-forum-

bayern.de/bfb11, Stand [Abrufdatum].  


